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 Veröffentlicht am 23.04.1998

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §38 Abs1;

Rechtssatz

Eine Projektsänderung während des Verfahrens ist grundsätzlich nicht unzulässig und dann einzuräumen, wenn damit

ein Versagungsgrund (hier: fehlende Zustimmung der Grundeigentümer) aus der Welt gescha<t werden kann (Hinweis

E 24.10.1985, 83/06/0258).
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